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Schaffung von weiteren Parkflächen in Egersdorf-Nord 

 
Mitteilung: 
 
Im Rahmen des Parkkonzeptes von Egersdorf Nord waren, neben den markierten Parkflächen, 
etwa zehn weitere Parkplätze entlang des Pfalzhausweges geplant, die durch aufgebrachten 
Schotter am Straßenrand kenntlich gemacht werden sollten. Die Vermessung des „Park“-Streifens 
ergab eine Breite von 1,90 m verjüngend auf 1,60 m vom Rand der Fahrbahn. Um einen Beifahrer 
unbeschadet aussteigen lassen zu können bzw. dieser beim Aussteigen nicht auf Privatgrund 
steht, ist eine Breite von 2,50 m  erforderlich. Auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Zirndorf, wie 
sie Situation bei Parken teils auf dem Streifen, teils auf der Straße einschätzen würden, bekamen 
wir folgende Stellungnahme: 
 
…grundsätzlich ist das Parken dort erlaubt, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Demnach ist an 
dem von ihnen bezeichneten Straßenabschnitt das Parken erlaubt. Wenn sie jetzt einen sich 
verjüngenden Parkstreifen einrichten, der an der breitesten Stelle nicht für die Breite eines PKW 
ausreicht, wird immer ein Teil in die Fahrbahn hineinragen, was grundsätzlich erlaubt wäre. 
Nachdem aber die verbleibende Restfahrbahnbreite für Begegnungsverkehr gerade so ausreichen 
dürfte, käme es sicher immer wieder zu gefährlichen Situationen bzw. sogenannten 
„Spiegelklatschern“. 
Ich halte es also für sicherer, die Fahrzeuge dort komplett auf der Fahrbahn parken zu lassen, 
damit Begegnungsverkehr erst gar nicht möglich ist. Außerdem würde dadurch gegebenenfalls das 
Geschwindigkeitsniveau gesenkt und auf die Gemeinde kommen keine Mehrkosten durch 
Einrichtung und Unterhaltung zu. 
 
Aufgrund der beengten Verhältnisse ist die Verwaltung der Auffassung, die Situation zu belassen 
wie sie ist und keine weiteren Parkplätze in Form eines geschotterten Streifens anzulegen. 
 
Dies dient dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnis. 
 
 


